
2. Staatsexamen bestanden - Prüfungsamt ordnet
Wiederholung an
Beitrag von „Seph“ vom 20. Oktober 2024 18:41

Zitat von rdmr

Hat irgendjemand einen Rat für mich oder von einem ähnlichen Vorgang gehört?

Das klingt zunächst einmal äußerst ungewöhnlich und mir ist bislang auch kein vergleichbarer
Fall bekannt. Ich persönlich würde dem Prüfungsamt vermutlich mit Verweis auf die auf
Anordnung des Prüfungsvorsitzenden tatsächlich stattgefundene Prüfung und unter Vorlage der
Bescheinigung über das Bestehen des 2. Staatsexamens meine Irritation über diesen Vorgang
schriftlich ausdrücken und mich in diesem Rahmen nach der Rechtsgrundlage der dennoch
angesetzten Wiederholung erkundigen. Vor diesem Hintergrund: in welchem Bundesland
befinden wir uns hiermit? Ein Blick in die Prüfungsordnung könnte sehr aufschlussreich für das
weitere Vorgehen sein.
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